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Erwägungen

E. 2
Es sei festzustellen, dass anderweitige Beschlüsse der Generalversammlung oder der
Verwaltung nichtig sind.

E. 3
Es sei festzustellen, dass ein allfälliger Ausschluss des Klägers ungültig ist." 1.3. Mit
Verfügung vom 4. Dezember 2020 trat die Vorinstanz auf das Schlich- tungsgesuch nicht
ein (Urk. 5). Dieser Entscheid wurde mit Beschluss der Kam- mer vom 6. Juli 2021
aufgehoben und die Sache zur Weiterführung des Schlich- tungsverfahrens an die
Vorinstanz zurückgewiesen (Urk. 9 S. 7 f.). Mit Eingabe vom 22. November 2021 erhob die
Beklagte die Einrede der Schiedsgerichtsbar- keit (Urk. 13). Mit Verfügung vom 30.
November 2021 setzte die Vorinstanz dem Kläger Frist zur Stellungnahme zur Einrede der
Beklagten sowie zur Bezifferung des Streitwerts an (Urk. 17). Mit Schreiben vom 13.
Dezember 2021 nahm der Kläger Stellung zur Einrede der Beklagten und bezifferte den
Streitwert der Klage auf Fr. 60'000.– (Urk. 18). Nachdem die Beklagte mit E-Mail vom 22.
Dezember 2021 auf eine weitere Stellungnahme verzichtet hatte (Urk. 21), verfügte die
Vor- instanz am 6. Januar 2022 wie folgt (Urk. 22 S. 2 = Urk. 26 S. 2):
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